
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/3/1 3Ob583/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1977

Norm

ABGB §830 B1

ABGB §830 B5

ABGB §841

ABGB §1392 A

ABGB §1404

ABGB §1405

ABGB §1423

Rechtssatz

Für den Übergang von Rechten und P8ichten aus einer Teilungsvereinbarung gelten mangels einer abweichenden

gesetzlichen Regelung die allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.
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